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zu S1!'t-/J 

der Pail~mentarischen Anfrage der Abgeordneten Eigruber, 
Huber, ApEelheck, Haigf.:!rmoset" Letreffend Beschäfligungs
bewilligung für Ausländer 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

"stimmt es, daß Ausländer, die mit einem Touristenvisum einreisen, 

sich beim Arbeitsamt für die Vermittlung eines Arbeitsplatzes 

vormerken lassen könnnen?" 

Antwort.: 

Grundsätzlich werden ausländische Touristen von dt-~n ösLern:~idli

schen Arbei tsämtern nicht j n Vormerkung geno/llmen. Tn tll.erej nst i 111-

mung mit den paßrechtlichen und fremdenpoli.zeiliclll'~n Bestimmun

gen bzw. den bestehenden Sichtvermerksabkommen, insbesondere Zll 

den staaten Osteuropas, ist eine Einreise zur Arbeib::ldllfnahme 

ohne entsprechenden Sichtvermerk nicht erlaubt. 

Nur in Einzelfällen werden auch neueingereiste Ausländer bei.m 

Arbeitsamt vorgemerkt, und zwar insbesondere dann, wenn inländi

sche Arbeitskräfte mit der entsprechenden Qllalifikation nicht zur 

Verfügung stehen und ein besonderes Interesse österreichs an der 

Beschäftigung solcher Personen besteht oder nach einer Einreise 

als TourisL ein Asylantrag gesLellt wird. Sofern die VorausseL-
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zungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, vor allem die Einhal

tung der Lohn- und Arheitsbedingen, erflillt Hind, werden für di.ese 

Ausläl\der Beschäftigungsbewilligungen selbstverständlich erteilt. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

"stimmt es, daß flir solche Ausländer in der Regel keine Beschäf

tigurigsbewilligung erteilt wird?" 

Antwort: 

Wie bereits zu Punkt 1 ausgeführt, werden nur Ausländer mit 

besonderen beruflichen Qualifikationen und an deren Beschäftigung 
besonderes Interesse besteht, in Vormerkung gerlommen. Da in diesem 

Fall keine arbeitsmarktlichen Bedenken bestellen, werden bei Vor

liegen der übrigen Voraussetzungen des Ausländerbeschäftigungs

gesetzes Beschäftigungsbewilligungen erteilt. 

Auf Grund der Ausführungen zu PunJ<t 1 und 2 der Anfrage besteht 

kein AI\laß, zu Punkt 3 und 4 der Anfrage Stellung zu nehmen. 

Der Bundesminister: 
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